
 

 
Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2026 

Mehrzweckhalle Menzberg 
 
 

Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse 
 
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der 
Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2026 wie folgt veröffentlicht: 
 

1 Genehmigung Jahresbericht 2025 
1.1 Kenntnisnahme der Berichte der externen Revisionsstelle und der Controllingkom-

mission Menznau 

Beschluss: zustimmende Kenntnisnahme 

1.2 Genehmigung Jahresbericht 2025 

Beschluss: Genehmigung 

2 Genehmigung Reglement über die Beherbergungsabgabe und Kurtaxe 
 

2.1 Kenntnisnahme des Berichtes der Controllingkommission 

 Beschluss: zustimmende Kenntnisnahme 

2.2 Genehmigung Reglement über die Beherbergungsabgabe und Kurtaxe 

 Beschluss: Genehmigung 

3 Ersatzwahl eines Mitglieds des Urnenbüros für den Rest der Amtsdauer 2024 
bis 2028 

  

Gewählt ist: 

 Roos Stefan, Dorfstrasse 9, 6125 Menzberg, Die Mitte  
 

4 Verschiedenes 

 
Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Ta-
gen seit der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat des Kantons Luzern einzureichen. 
Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung 
des beanstandeten Sachverhaltes enthalten. 
 
6122 Menznau, 29. Mai 2026 
 
Gemeinderat Menznau 


